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Anlagen: Info-Schreiben landw. Verbände_2021-02-05.pdf; Anlage ELSTER Zertifikat_landw-

Verbände.pdf; StellungnahmeDBB-VOPSM.pdf; Anschreiben Verbände.pdf

Liebe Mitglieder, 
 
es liegt wieder eine ereignisreiche Woche hinter uns, von der ich Ihnen einige Informationen 
zukommen lassen möchte. 
 

1. Insektenschutzgesetz und Änderungen in der Pflanzenschutz-
Anwendungsverordnung 

 
Zu Beginn dieser Woche erwartete uns ein Entwurf der Pflanzenschutz-
Anwendungsverordnung, zu der wir innerhalb von 5 Tagen Stellungnahme beziehen 
sollten. Beides soll am 10.02.2021 im Bundeskabinett beschlossen werden. Druck kommt 
aus dem Bundesumweltministerium sowie von der Bundeskanzlerin persönlich, die das 
Gesetz wahrscheinlich unbedingt in dieser Legislatur noch „durchwinken“ wollen. 
Diese Verbotspolitik ist ein Schlag gegen unseren Berufsstand und verhöhnt alle 

bestehenden Kooperationen zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. 
 

Die vorgesehenen Maßnahmen sind mit einem massiven Eingriff ins Grundeigentum 
verbunden, wodurch bestehende Sicherheiten für die betroffenen Flächen verloren gehen 
können. Es sind also nicht nur Folgen für Ihre Betriebe, sondern auch für alle Eigentümer 
land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke. Sicher sollten Sie auch Ihre Verpächter und 
Landeigentümer noch entsprechend sensibilisieren. (Hierzu werden wir noch etwas 
vorbereiten.)  
Bereits während der Woche ging Protest auf allen Ebenen los. 
Ich habe Ihnen das Anschreiben an die Verbände mit den wichtigsten Maßnahmen 

angefügt – wen es interessiert und unsere Stellungnahme zur Kenntnis. 
Die PM von heute ist Ihnen ebenfalls zugegangen. 
Wollen wir hoffen, dass das schlimmste noch abgewendet werden kann. 

 
 

2. Vortragstagung „Pflanzenbau aktuell“ in der LLG  Sachsen-Anhalt 
 

Am 27.01.2021 fand per Videokonferenz die diesjährige Pflanzenbautagung der 
Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau statt. 
 

Die Präsentation der Vorträge zur Ausweisung der roten Gebiete, zur Umsetzung der 
Dünge-VO und Vorstellung des aktualisierten Programmes sind jetzt unter 
 

https://llg.sachsen-anhalt.de/themen/acker-und-
pflanzenbau/veranstaltungen/pflanzenbau-aktuell/ 
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Die Folien beinhalten zum Ende auch die Fragen aus dem Chat während des Vortrages. 
 

Den Vortrag von Frau Dr. Schimpf mit Erläuterung der Folien kann man sich auch 
nochmal anhören. 
 
 

3. Antrag Agrardieselentlastung 
 

Mit Inkrafttreten der Verordnung zur elektronischen Übermittlung von Daten für die 
Verbrauchsteuern und die Luftverkehrsteuer zum 1. Januar 2021 kann der Antrag zur 
Agrardieselentlastung nur noch durch Datenfernübertragung an das zuständige 
Hauptzollamt gestellt werden (§ 3 Abs. 1, § 2 Nr. 1 VStDÜV) gestellt werden. 
Um diese Dienstleistung nutzen zu können, ist es daher notwendig, dass ein ELSTER-

Zertifikat im BuG-Konto hinterlegt ist. Dabei erfolgt ein Datenabgleich seitens des BuG-
Portals mit den beim Finanzamt gespeicherten Grunddaten.  

Derzeit gehen vermehrt Anfragen von Antragstellern im Finanzamt ein, weil die 
elektronische Registrierung im BuG-Portal wegen unplausibler Daten abgewiesen wird.  

Aus diesem Grund erhielten wir das angehängte Schreiben des Finanzministeriums in 
Abstimmung mit dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (MULE) über 
die Problematik.  

 
Beste Grüße zum Wochenende 
 
A.Valverde 

 
Deutscher Bauernbund e.V. 
Adelheidstr. 1 
06484 Quedlinburg 
 
Tel: 03946‐70 89 06 
Fax: 03946‐70 89 07 
e‐mail: bauernbund@t‐online.de 
www.bauernbund.de 
 
 

 



 

 

 

     

     

Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt   
 

Postfach 3761 ● 39012 Magdeburg 
   

 

Lt. Verteiler  

 
 

  

 

Agrardieselentlastung; Verwendung des ELSTER-Zertifikats bei der An-

tragstellung 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Inkrafttreten der Verordnung zur elektronischen Übermittlung von Daten 

für die Verbrauchsteuern und die Luftverkehrsteuer (Verbrauch-und-Luftver-

kehrssteuerdaten-Übermittlungs-Verordnung - VStDÜV) zum 1. Januar 2021 

kann der Antrag zur Agrardieselentlastung nur noch durch Datenfernübertra-

gung an das zuständige Hauptzollamt gestellt werden (§ 3 Abs. 1, § 2 Nr. 1 

VStDÜV).  

 

Die Antragstellung über das Bürger- und Geschäftskundenportal (BuG-Portal) 

löst damit das bisherige Verfahren der Onlineformulare ab, bei dem nach elekt-

ronischer Übermittlung des ausgefüllten Antrags ein komprimierter Antrag 

ausgedruckt und unterschrieben dem zuständigen Hauptzollamt übersandt 

werden musste. Durch das BuG-Portal wird die vollumfänglich elektronische 

und papierlose Antragstellung ermöglicht, die dann allein aufgrund der Identi-

fizierung des Antragstellers durch ELSTER-Zertifikat rechtsgültig ist. 

 

Magdeburg, 5. Februar 2021 
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Um diese Dienstleistung nutzen zu können, ist es daher notwendig, dass ein ELSTER-Zertifikat im 

BuG-Konto hinterlegt ist. Dabei erfolgt ein Datenabgleich seitens des BuG-Portals mit den beim Fi-

nanzamt gespeicherten Grunddaten. 

 

Derzeit gehen vermehrt Anfragen von Antragstellern im Finanzamt ein, weil die elektronische Regist-

rierung im BuG-Portal wegen unplausibler Daten abgewiesen wird. 

 

Aus diesem Grund möchte ich Sie in Abstimmung mit dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft 

und Energie (MULE) über die Problematik informieren mit der Bitte, dies an die betroffenen Unter-

nehmen weiterzuleiten. 

 

Allgemein 

 Für das Online-Antragsverfahrens bei der Agrardieselvergütung beim Zoll ist ein ELSTER-Orga-

nisationszertifikat (Registrierung mit der Betriebssteuernummer des landwirtschaftlichen Be-

triebs) erforderlich. 

 Ein ELSTER-Zertifikat, das mit der steuerlichen Identifikationsnummer registriert wurde, oder der 

Personalausweis können beim Zoll für das Antragsverfahren nicht verwendet werden. 

 Weitere Informationen sollen Ende der 5. KW 2021 auf der Homepage des Zolls zur Verfügung 

gestellt werden. 

 

Rechtsform 

Finanzverwaltung 

 Im Finanzamt müssen Landwirte als „Land-und Forstwirte“ gespeichert sein. 

 

Zoll 

 Beim Zoll sind Landwirte als „Einzelunternehmen“ oder „e.K.“ (eingetragener Kaufmann) gespei-

chert 

 Es findet beim Zoll ein Mapping statt: „Land-und Forstwirte“ bei der Finanzverwaltung wird zu 

„Einzelunternehmen“ auf der Homepage des Zolls  

 Für die Landwirte muss daher beim Zoll nichts veranlasst werden. 

 

Weitere Informationen können der Anlage entnommen werden. 

 

Im Auftrag 

 

gez. Lehmberg 



N U T Z U N G  E L S T E R - Z E R T I F I K AT E  F Ü R  O N L I N E - A N T R AG S V E R FA H R E N S  B E I  
D E R  AG R A R D I E S E LV E R G Ü T U N G  G E M Äß § 5 7  E N E R G I E S TG



ALLGEMEINES

• Für das Online-Antragsverfahrens bei der Agrardieselvergütung beim Zoll ist ein 
ELSTER -Organisationszertifikat erforderlich.

• Für die Registrierung eines ELSTER-Organisationszertifikats ist die 
Betriebssteuernummer des landwirtschaftlichen Betriebs notwendig.

• Die Beantragung eines eigenen ELSTER-Organisationszertifikats wirkt sich NICHT auf 
das Verhältnis und das Mandat des Steuerberaters des Landwirts aus.

• Ein ELSTER-Zertifikat, das mit der steuerlichen  Identifikationsnummer registriert 
wurde, kann beim Zoll für das Antragsverfahren nicht verwendet werden.

• Der Personalausweis kann beim Zoll für das Antragsverfahren nicht verwendet 
werden. 



ELSTER-ORGANISATIONSZERTIFIKAT: BESONDERHEITEN BEI DER REGISTRIERUNG

SCHRITT 1: BENUTZERKONTO ERSTELLEN



SCHRITT 2: „WEITER“ KLICKEN



SCHRITT 3: „WEITER“ KLICKEN



SCHRITT 4: AUSWAHL „FÜR EINE ORGANISATION“



SCHRITT 5: EINGABE DER BETRIEBSSTEUERNUMMER DES 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBS UND WEITERER DATEN (AUCH E-
MAIL ADRESSE)

Name des Landwirts bzw. des Landwirtschaftlichen Betriebs 



WEITERE SCHRITTE DER REGISTRIERUNG: OHNE BESONDERHEITEN 

• Der Nutzer ergänzt seine Angaben; Teil der Angaben ist eine E-Mail-Adresse, welche 
durch eine Test-Mail verifiziert wird.

• Abschluss dieser Stufe ist der Versand der Aktivierung-ID an die verifizierte E-Mail-
Adresse. 

• Parallel wird an die Postanschrift ein Brief mit Aktivierungs-Code versendet.

• Der Nutzer setzt nach Empfang des Briefs mit Aktivierungs-Code die Registrierung 
durch Aufruf der Aktivierungs-ID fort.

• Die Eingabe des Aktivierungs-Codes schließt die Registrierung ab.

ELSTER - ROLAND KREBS - BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STEUERN / 2018



NUTZUNG DES ELSTER-ORGANISATIONSZERTIFIKATS BEIM ZOLL 

1. Der Nutzer wird vom Zoll-Portal zu ELSTER 

weitergeleitet.

2. Dort wählt er sein ELSTER-

Organisationszertifikat aus und gibt seine 

PIN ein.

3. Die Seite „Bestätigung der Datenweitergabe“ 

wird ihm angezeigt; Hier ist wichtig, dass im 

Tätigkeitsbereich „Land-und Forstwirte“ 

eingetragen ist. 

4. Sollte dies NICHT eingetragen sein: Anruf 

beim zuständigen Finanzamt, mit der Bitte um 

Eintragung als „Land-und Forstwirte“ (ID 130); 

nach erfolgter Änderung ist am NÄCHSTEN 

Tag eine erneuter Versuch möglich.  



FRAGEN ZUR RECHTSFORM

Finanzverwaltung

• Im Finanzamt sind Landwirte als „Land-und Forstwirte“ gespeichert (Die „ID“ lautet 
hier „130“)

Zoll

• Beim Zoll sind Landwirte als „Einzelunternehmen“ oder „e.K.“ gespeichert

• Es findet beim Zoll ein Mapping statt: „Land-und Forstwirte“ bei der 
Finanzverwaltung wird zu „Einzelunternehmen“ auf der Homepage des Zolls

• Für die Landwirte ist beim Zoll nichts veranlasst; „Einzelunternehmen“ beim Zoll hat 
seine Richtigkeit. 
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Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
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Quedlinburg, den 05.02.2021 
 
Sehr geehrte Frau Lauterbach-Hemmann, 
 
zur vorliegenden Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
 
Der Deutsche Bauernbund, als Interessensvertretung der bäuerlichen Betriebe in den ostdeutschen 
Ländern, hat mit Befremden den Verordnungsentwurf und die Verfahrensweise zur „Anhörung“ zur 
Kenntnis genommen und lehnt diesen vollumfänglich ab. 
Wir sehen es als unzumutbar an, innerhalb von fünf Tagen eine fachlich fundierte Stellungnahme zu 
einem solch prekärem Thema mit folgenschweren Auswirkungen für die landwirtschaftlichen Be-
triebe und die ländlichen Räume abzugeben. Hier vermissen wir den Respekt vor einer funktionieren-
den Demokratie und dem Mitwirkungsrecht der Verbände. 
 
Die im Verordnungsentwurf vorgesehenen Maßnahmen entbehren jegliche wissenschaftliche Analy-
sen und bedeuten nicht nur massive Einschränkungen und Wettbewerbsnachteile für die deutsche 
Landwirtschaft, sondern haben Auswirkungen für alle Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher 
Flächen. Durch den massiven Eingriff ins Grundeigentum gehen bestehende Sicherheiten für die be-
troffenen Flächen verloren, was wiederum einen Wertverlust und Abwanderung der Wertschöpfung 
aus dem ländlichen Raum zu Folge haben wird.   
Betriebe mit größeren Flächen in Schutzgebieten werden in ihrer Existenz gefährdet und der Struk-
turwandel wird massiv beschleunigt. 
 
Beispielhaft sei an dieser Stelle der vorgesehene Wegfall vom Glyphosat ab dem 01.01.2024 be-
nannt, was zu einem deutlichen Anstieg der mechanischen Bodenbearbeitung führen wird.  
Eine bodenschonende Bearbeitung wird dann in vielen Regionen Deutschlands nicht mehr möglich 
sein. Fehlender Erosionsschutz und ein erhöhter Energieaufwand und CO2 -Ausstoß sind die Schluss-
folgerung, was nicht zu der in der Verordnung geforderten „nachhaltigen Landwirtschaft“ führt. 
 
Durch die mit den Verboten der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln entstehenden Ertragsver-
luste wird die ohnehin schon schwierige Einkommenssituation der landwirtschaftlichen Betriebe wei-
ter verschlechtert.  
 
Sehr geehrte Frau Lauterbach-Hermann, der landwirtschaftliche Berufsstand zeigt sich stets kompro-
missbereit, sinnvolle und abgestimmte Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität auf ihren Flä-
chen durchzuführen. Diese dürfen allerdings keine wirtschaftlichen Nachteile mit sich bringen und 
müssen extra vergütet werden.  
 

Adelheidstr. 1 
06484 Quedlinburg 
Tel: 03946/70 89 06 
Fax: 03946/70 89 07 
E-mail: bauernbund@t-online.de 
Internet: www.bauernbund.de 



 
Zahlreiche naturschutzfachliche Vereinbarungen mit den Betrieben und geförderte Agrar- und Um-
weltmaßnahmen in den Ländern belegen das. (z. Bsp. der „Niedersächsische Weg“) 
Hauptaufgabe der Landwirtschaft ist und bleibt aber die Produktion von gesunden und                   
heimischen Nahrungsmitteln. Durch die vorgesehenen Maßnahmen im Insektenschutzprogramm geht 
wertvolle landwirtschaftliche Nutzfläche verloren. 
 
Eine Verordnung mit Verboten und Auflagen ohne wissenschaftliche Begleitung verringert die Ak-
zeptanz für solche Maßnahmen, zerstört bestehende Fördermöglichkeiten in den Ländern und vertieft 
nur weiter die Interessensunterschiede zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz.  
 
Wir erwarten von der Bundesregierung, dass das vom Bundesumweltministerium geforderte Insek-
tenschutzgesetz und die damit verbundene Änderung der Pflanzenschutz-AnwendungsVO, die voll 
zu Lasten des Berufsstandes gehen, nicht zum Ende der Legislatur noch schnell „durchgewunken“ 
werden.  
Insektenschutz geht nur in Kooperation und Zusammenarbeit mit der deutschen Landwirtschaft und 
wird nicht mit einer Verbotspolitik funktionieren.  
 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf unsere Stellungnahme zum Gesetzentwurf zum 
Schutz einer Insektenvielfalt in Deutschland an das BMU vom 15.10.2020. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Eckart Weirich 
Vizepräsident 








	Memoformat
	Info-Schreiben landw. Verbände_2021-02-05
	Anlage ELSTER Zertifikat_landw-Verbände
	StellungnahmeDBB-VOPSM
	Anschreiben Verbände

